
 
Feuern im Freien (Abfallverbrennen im Freien) 
 
Worum geht es? 
Mit steigenden Entsorgungskosten wächst die Versuchung, Abfall illegal zu entsorgen. Das Verbren-
nen von Abfällen im Freien zählt zu den häufigsten Fehlverhalten. Wer seine Abfälle auf diese Weise 
entsorgt, schadet der Umwelt, seinen Mitmenschen und sich selber, denn die vorschriftswidrig ver-
brannten Abfälle hinterlassen in der Luft, im Boden und in den Gewässern Schadstoffe, die vor allem 
in unmittelbarer Umgebung wirken. Durch das Verbrennen von grünem, nassem Holz, von Stauden 
und Grünzeug aller Art werden Schadstoffe freigesetzt und die Nachbarn können zusätzlich mit Rauch 
und Gestank belästigt werden. Das Abbrennen von Stoppelfeldern und Grasböschungen schadet 
zudem der Pflanzen- und Tierwelt. 
 
 
Was ist verboten? 

• Verboten ist das Verbrennen von nassen oder grünen Wald-, Feld- und Gartenabfällen im 
Freien. 

• Nicht zulässig ist das Verbrennen von Abfällen aller Art, insbesondere Haushaltkehricht, Pa-
pier, Karton, Kunststoff, Verpackungsmaterial und Ähnliches. 

• Verboten ist auch das Verbrennen von Restholz aus der holzverarbeitenden Industrie und 
dem holzverarbeitenden Gewerbe sowie von Baustellen. 

• Auch Altholz aus Gebäudeabbrüchen, Umbauten und Renovationen sowie Möbel, Kisten, Ha-
rassen, Paletten und Ähnliches dürfen nicht im Freien verbrannt werden. 

• Brauchtumsfeuer wie am 1. August sind kein Anlass zur illegalen Abfall- und Altholzbeseiti-
gung.  

 
Ausnahmen: 

• Trockene, natürliche Feld- und Gartenabfälle dürfen im Freien verbrannt werden, wenn nur 
wenig Rauch entsteht und die Nachbarschaft nicht belästigt wird. Die Wiederverwertung durch 
Häckseln und Kompostieren ist dem Verbrennen vorzuziehen. 

• Erlaubt sind 1. August-, Chutzen-, Grill- oder ähnliche Feuer, sofern dazu trockenes, unbe-
handeltes Holz verwendet wird.  

 
Die Gemeinden können strengere Vorschriften erlassen, müssen diese jedoch selber vollziehen.  

 
 
Gesetzliche Grundlagen 

- Bundesgesetz über den Umweltschutz (Art. 30, 30c, 61 USG) 
- Eidg. Luftreinhalte-Verordnung (Art. 1, 26b LRV) 
- Kantonale Verordnung über die Abfälle (§§ 16,31 KVA) 
- Strafbestimmungen: siehe Art. 61 USG und § 31 KVA 

 
Kontrolle, Strafverfolgung: 
Die Gemeinden sind für die Kontrolle des Verbotes zur Abfallverbrennung im Freien zu-
ständig.  
Die Kantonspolizei ist für die Durchsetzung des Verbotes zur Abfallverbrennung im Frei-
en zuständig. Bei Widerhandlung ist Strafanzeige einzureichen.  

 
 
Weitere Infos: 
Kanton Solothurn, Amt für Umwelt, Fachstellen Luftemissionen und Abfallwirtschaft 
Werkhofstrasse 5, 4509 Solothurn 
Telefon 032 627 24 47 / E-Mail afu@bd.so.ch / www.afu.so.ch 
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